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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

1. gegen den Beschluss des Nationalrates vom 13. Juni 2018 betreffend 
Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung 
ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
keinen Einspruch zu erheben, 

2. dem Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-
VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen, 

3. gegen den Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 
4 B-VG, keinen Einspruch zu erheben.  

 

 

 

Wien, 2018 06 28 
 
 

 Marianne Hackl Reinhard Todt 
 Schriftführung Präsident des Bundesrates 
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